


Christopher Sachse
… der nicht eingelöst wurde.

Christopher Sachse
Schildern Sie den Ablauf genauer: Der Beklagte verlangte von Müller zunächst einen Nachweis über die Berechtigung, dann erschien auf Veranlassung von Herrn Müller die unbekannte Frau, von dieser kaufte der Beklagte, ohne sich Ausweispapier von ihr zeigen zu lssen.



Christopher Sachse
Richtig, dass Sie das als streitig darstellen.

Christopher Sachse
gut, dass Sie den Vollstreckungsschutzantrag erwähnen.

Christopher Sachse
Sie müssen das Datum der Zustellung der Klage erwähnen, weil das für den Zinsbeginn wichtig ist.





Christopher Sachse
So ein Satz ist eigentlich überflüssig. Dass er es nicht bestritten hat, sieht man ja schon daran, dass Sie das im unstreitigen Tatbestand verortet haben.

Christopher Sachse
Die Worte „zur Überzeugung“ und „unstreitig“ passen nicht in einen Satz. Eine Überzeugung bildet sich das Gericht insbesondere im Falle einer Beweiswürdigung, wenn Sachverhalte streitig sind. Wenn etwas unstreitig ist, muss sich das Gericht darüber keine Überzeugung bilden.

Christopher Sachse
genau, die Täuschung über die fehlende Zahlungsbereitschaft ist entscheidend



Christopher Sachse
Hier passt „zur Überzeugung“. Denn aufgrund des Bestreitens des Beklagten mit Nichtwissen (das ich im Unterschied zur Musterlösung für zulässig halte) muss hier eine Beweiswürdigung erfolgen.



Christopher Sachse
Eine Prüfung von § 935 BGB ist an dieser Stelle doch gar nicht nötig.



Christopher Sachse
Ja, ganz richtig.



Christopher Sachse
Das stimmt. Da der Beklagte aber nicht in den Papieren stand, hätte man hier erwähnen können, dass dies einem gutgläubigen Erwerb von einem Händler nicht entgegensteht, weil dieser idR nicht eingetragen ist. Hätte dieser Absatz aber nicht zum nachfolgenden Punkt 2 (wirksame Verfügung) gehört?



Christopher Sachse
Sie übergehen hier den Einwand des Beklagten, dass er Umsatzsteuer habe abführen müssen.

Christopher Sachse
Dass der Vollstreckungsschutzantrag mangels Vortrags dazu keinen Erfolg hat, ist völlig richtig. Der nächste Absatz ist aber verwirrend. Wenn Sie meinen, dass es eines Hinweises bedurft hätte (was ich nicht so sehe, was aber sicher vertretbar ist), dann hätte das Gericht nicht entscheiden dürfen, sondern hätte die mündliche Verhandlung wiedereröffnen müssen. Das ist aber gerade nicht geschehen, sie schreiben ja ein Urteil und müssen das auch. Also bitte nicht schreiben, dass das Gericht einen Hinweis hätte geben müssen. Außerdem steht im Bearbeiterhinweis, dass Hinweise, so denn solche für erforderlich gehalten werden, ohne Erfolg erteilt wurden.

Christopher Sachse
Zinsen gehören ja noch zum materiellen Anspruch. Prüfen Sie das also noch, bevor Sie zu den Nebenentscheidungen kommen (Kosten und vorl. Vollstreckbarkeit).

Christopher Sachse
wie eben.



Christopher Sachse
Votum:

Schöne Klausur! Rubrum und Tenor tadellos. Der Tatbestand ist gut lesbar, wenn auch ein wenig sehr knapp. Hierdurch gehen einige Einzelheiten bei den beiden Verkaufsvorgängen, auf die es hier „ankommt“ verloren. Vgl. dazu auch die Musterlösung. Entscheidungsgründe sind gut, auch mit richtiger Schwerpunktsetzung, insbesondere im Hinblick auf die Prüfung des gutgläubigen Erwerbs.

11 Punkte.


